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GrossberzoglicOes Theater

in Oldenburg.
Die Vorstellungen im Großherzoglichen Theater Hierselbst beginnen voraussichtlich ain 17. September d. I.

Abonnementsbedingungen:
1. Anmeldungen zum Abonnement werden bis zum 8. September d. IS., vormittags von 9'A bis 12 Uhr, im

Bureau der Großherzoglichen Theaterkasse, Eingang Gartenseite — 2 Treppen rechts — entgegengenommen.
2. Den Abonnenten der vorigen Spielzeit, d. h. nur denjenigen, deren Namen in der Abonnementsliste verzeichnet

waren, werden ihre bisherigen Plage bis zum 31. August d. I. einschl. zum etwaigen Neuabonnement Vorbehalten bleiben.
3. Anmeldungen tonnen sowohl auf die volle Anzahl von 10V Vorstellungen (ganze Abonnements) als auch auf

25 Vorstellungen (V 4 Abonnements) gemacht werden. Die l U Abonnements berechtigen zum Besuch jeder 4. Abonnements-
Vorstellung, „z. B. I., 5., 9. :c. Vorstellung". Natürlich schließt das nicht aus, daß ein Abonnent auch 2/4 ?c. desselben
Platzes nehmen kann.

4. Die General-Intendanz behält sich vor, Abonnenten, von denen verinutet iverden kann, daß sie vorzugsweise
zum Zwecke des Wiederverkaufs abonnieren, jederzeit von der Teilnahme am Abonnement auszuschließen.

5. Jeder Abonnent verpflichtet sich durch Belegung eines Platzes zur Zahlung des Abonnementsbetrages bis zu
Ende der Spielzeit. Die Zahlung der Abonnementsgelder geschieht im voraus an die Großherzogl. Theaterkasse. Die
ganzen Abonnements (also auf 100 Vorstellungen lautend) können, nach Wahl der Abonnenten, in Teil-Zahlungen von
je 20 Karten, oder zu Anfang der Spielzeit für alle 100 Vorstellungen in Empfang genommen werden. Dagegen ist der
Abonnementsbetrag für Teil-Abonnements im voraus in einer Suinme zu entrichten.

6. Die Abonnements-Karten werden fortlaufende Nummern von 1 bis 100 erhalten, und gilt jede Karte nur für
die auf derselben bezeichnet« Vorstellung. Ein Umtausch einzelner Abonnements-Karten gegen einen anderen Rang als
auf den die Karte lautet, findet an der Kasse nicht statt.

7. Preise der Plätze:
1. im Abonnement:

Ganze Abonnements.
a) 100 Vorstellungen:

;4 Abonnements.
b) 25 Vorstellungen:

2: KaffeN'Preise:
Cinzelkarte:

a) Fremdenloge I. Rang...% 4 Ji 50 4
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c) Logensitze I. Rang 1. und 2. Reihe. 230
d) Logensitze I. Rang 3. und 4. Reihe . 200
e) Parkettsitze 1. bis 7. Reihe .... 220
k) Parkettsitze 8. bis 10. Reihe ... 180
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g) Mittelplätze IL Rang.140
h) Logensitze II. Rang.125
i) Parterresitze.120

k) Amphitheater III. Rang.70
l) Galerie.

8. Bei Vorstellungen äußer Abonnement, d. h. bei solchen, zu denen den Abonnenten ein Vorzugsrecht auf ihre
Plätze eingeräumt wird, kann nur denjenigen Abonnenten dieses Anrecht zugesichert werden, welche auf ganze Platze
(also 100 Vorstellungen) abonniert sind.

9. Die zu gebenden 100 Vorstellungen werden soivohl in Lust-, Schau- und Trauerspielen, wie auch in Operetten
und Possen bestehen. Da Wiederholungen einzelner Vorstellungen aus künstlerischen Rücksichten durchaus notwendig sind,
so wird, wie im vorigen Jahre, bei solchen Wiederholungen auf eine Einteilung der Nummern der AbonnementS-Lor-
stellungen in grade und ungrade Bedacht genommen werden. „ .,

10. Den Theaterbesuchern ist es laut polizeilicher Verfügung nicht gestattet, in den Zuschauerraum des Parketts,
Parterres, I. und II. Ranges Garderobestücke mitzunehmen. Tie Logenschließer sind angewiesen, solches nicht zu erlauben.
Für Benutzung der Garderobe sind für den Abend 10 4 an den Pächter zu entrichten und ist dieser für die abgegebenen
Sachen haftpflichtig. Der Pächter ist beauftragt, die Aufhebungsgebühr im voraus zu fordern. Für Benutzung der
Garderobe im III. Range sind nur 5 4 für den Abend an den Pächter zu zahlen.

11. Der Preis des Zettelabonnements für die Spielzeit beträgt 1 M 50 4- „ ., _ . . _
12 . Die Abonnements-Karten sind bis zum 7. September d. I., vormittags von SX bis 12 lind nachmittags von

4 bis 5 Uhr, iin Bureau der Theaterkasse, Eingang Gartenseite, 2 Treppen rechts, abzufordern.
Oldenburg, den 22. August 1908.

Grebberzogliebe General - Intendanz.
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GroßherzoglichenTheater zu Oldenburg.
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Die Unterzeichnete Theatervcrwaltnng wird, wie in früheren Jahren, im Laufe der kommenden Spielzeit und zwar
voraussichtlich vom 30. September an 12 Vorstellungen für Auswärtige geben und darauf ein Abonnement eröffnen. Die
Vorstellungen werden nachmittags etwa 4 Uhr beginnen und so zeitig schließen, daß die auswärtigen Abonnenten stets mit
den Abendzügen wieder abreisen können. Die Bedingungen sind folgende:

1. Die Anmeldungen zum Abonnement können bis zum 23« September d. I. an die Großherzogliche Theaterkasse
gemacht werden, unter genauer Angabe der gewünschten Plätze. Die Abonnenten voriger Spielzeit haben auf
ihre betreffenden Plätze, soweit wie möglich, bis zum 28. September d. I. einschl. den Vorzug. Die General-
Intendanz behält sich vor, Abonnenten, von denen vermutet werden kann, daß sie vorzugsweise zum Zwecke des
Wiederverkaufs abonnieren, jederzeit von der Teilnahme am Abonnement ansznschließcn.

2. Abonnements können nur auf die volle Anzahl der zu gebenden 12 Vorstellungen abgelassen werden. Die Zahlung
erfolgt im voraus an die Großh. Theater-Kasse.

3. Jede Abonnements-Karte erhält eine von 1—12 fortlaufende Nummer und gilt nur für die auf derselben be-
zeichnete Vorstellung und Platz.

4. Den Theaterbesuchern ist es laut polizeilicher Verfügung nicht gestattet, in den Zuschauerrauin des Parketts, Par¬
terres, I. und II. Ranges Gardcrobeftücke mitznnehmen. Die Logenschließer sind angewiesen, solches nicht zu er¬
lauben. Für Benutzung der Garderobe in diesen Rängen sind pro Abend 10 und für die des III. Ranges

5 4 an den Pächter im voraus zu zahlen.

Preise der Plätze im Abonn ement: Kassenpreise:

für jede Vorstellung: für 12 Vorstellungen: der Einzelkarte:

a) Fremdenloge I. Rang ... — JC. — 4 — JfC. — 4 4 JC. 50 4
b) Proszeniumsloge I. Rang . . 2
c) Logensitz I. Rang 1. u. 2. Reihe 2
d) Logensitz I. Rang 3. u. 4. Reihe 2
e) Parkettsitz..2
f) „ 8. bis 10. Reihe . 1
g) Mittelplatz II. Rang . . . 1
h) Logensitz II. Rang .... 1
i) Parterresitz.1

k) Amphitheater III. Rang . . —
l) Galerie.
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Die Zahlung erfolgt bei der ersten Vorstellung im Bureau der Großh. Theaterkasse, Eingang
2 Treppen rechts.

Gartenseite

5 . Die Ankündigung der Vorstellnngeit geschieht durch die Oldertburgischeu Tageszeitmtgen.
6. Das Bureau der Großh. Theater-Kasse, Eingang Gartenseite 2 Treppen rechts, ist während der Dauer der Anmel¬

dungen zum Abonnement an den Werktagen vormittags von 10 bis 12 und nachmittags von 4 bis 5 Uhr geöffnet.
7. Der Verkauf der Einzelkarten findet an den betreffenden Spieltagen vornüttags von 12 bis 1 Uhr, nachmittags

von 3 Uhr an bei der Kasse in der Borhalle, Eingang Roonstraße, statt. Borausbestellungen auf Einzellarten können
von auswärts schriftlich (portofrei) an die Großh. Theater-Kasse gemacht werden und zwar gegen Erlegung
von 20 4 Bestellgeld für jede Karte.

Oldenburg, den 31. August 1908.

GroßherzoglicheGeneral-Intendanz.

Lldenlmrg. Schulzesche Hof-Bnchdruckerei.
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